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RS OGH 1994/10/18 4Ob93/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1994

Norm

UrhG §10

UrhG §38

Rechtssatz

Verträge, mit denen der Urheber eines vorbestehenden Werkes einem anderen dessen Ver lmung, also die lmische

Bearbeitung und Verwertung, gestattet, unterliegen - abgesehen von den Sonderregeln des IV. und V. Abschnittes des

UrhG - den allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes.
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